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xntwurf

Vertragsentwurf (AEW-Standard)

DIENSTBARKEITSVERTRAG
Begründung eines Baurechts für eine Niederspannungs-Kabelkabine 

betreffend Hauptstrasse 9

(LIG Möhlin / 256)

A. PARTEIEN

1. Grundeigentümerschaft

Eigentümerschaft von LIG Möhlin / 256

Römisch-katholisch Kirchgemeinde Möhlin
Wählen Sie ein Element aus. mit Sitz in Möhlin, UID CHE-XXX.YYY.ZZZ, Hauptstrasse 9, 4313 Möhlin, 
handelnd durch VORNAME NAME, von HEIMATORT, in WOHNORT, FUNKTION, ZEICHNUNGSRECHT, und 
durch VORNAME NAME, von HEIMATORT, in WOHNORT, FUNKTION, ZEICHNUNGSRECHT 
(Alleineigentum)

gemäss vorliegender schriftlicher Vollmacht vertreten durch .

2. Dienstbarkeitsberechtigte

AEW Energie AG
mit Sitz in Aarau, UID CHE-105.981.944, Industriestrasse 20, 5000 Aarau, 
handelnd durch Marc Ritter, aus Zürich in Zetzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien, und durch Fabian Möller, 
von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien

gemäss vorliegender schriftlicher Vollmacht, vertreten durch Herrn Giuseppe Tamburello, geb. 13.03.1970 von 
Laufenburg
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B. BEGRÜNDUNG EINER DIENSTBARKEIT

1. Begründung der Personaldienstbarkeit Baurecht

Die jeweiligen Eigentümer von LIG Möhlin / 256 (zur Zeit Grundeigentümer gern. Ziff. A.1 hiervor, als 
Dienstbarkeitsbelastete) räumen hiermit der AEW Energie AG, vorgenannt, (hiernach «AEW») ein Baurecht 
für die Erstellung, den Betrieb und den Fortbestand einer Niederspannungs-Kabelkabine (inklusive 
dazugehörige Kabelanlage) ein.

Damit räumen die jeweiligen Eigentümer von LIG Möhlin / 256 der AEW das Recht ein, eine Niederspannungs- 
Kabelkabine samt Kabelanlage für die Verlegung von elektrischen Leitungen und für die Zwecke der 
Datenübertragung (inklusive Datenübertragung für Dritte) zu erstellen, beizubehalten und zu betreiben und im 
Falle des Unterganges wieder zu errichten. Die AEW ist berechtigt, die Niederspannungs-Kabelkabine und die 
Kabelanlage auszubauen, umzubauen oder durch neue entsprechende Anlagen zu ersetzen. Die AEW ist 
berechtigt, auch Dritten die Verlegung von Leitungen in diese Kabelanlage zu gestatten.

Die jeweiligen Eigentümer von LIG Möhlin /256 verzichten auf die Vornahme von Handlungen, die den Bestand 
oder Betrieb der Niederspannungs-Kabelkabine sowie der Kabelanlage und der darin verlegten Leitungen und 
Apparate gefährden oder stören könnten.

In der hiermit begründeten Dienstbarkeit ist das Zutrittsrecht der Dienstbarkeitsberechtigten eingeschlossen: 
Die Dienstbarkeitsberechtigte ist jederzeit berechtigt, LIG Möhlin / 256 für den Bau, die Kontrolle, die 
Instandstellung, den Umbau, etc. der Niederspannungs-Kabelkabine und der Kabelanlage auf Voranmeldung 
zu betreten und zu befahren (und zeitweise auch mit den erforderlichen Bauinstallationen zu belegen); in 
Störungsfällen kann eine Voranmeldung unterbleiben.

Die Rechtseinräumung erfolgt gestützt auf Art. 779 ff. ZGB.

2. Befristung und Übertragbarkeit

Diese Dienstbarkeit wird befristet bis zum 30.06.2075 begründet.

Die Dienstbarkeit ist übertragbar.

3. Lage und Ausdehnung

Die geplante Niederspannungs-Kabelkabine hat eine Länge von 1.27 m, eine Tiefe von 0.41 m und eine Höhe 
von 1.11 m sowie einen Vorschacht mit einer Länge von 1.27 m und einer Tiefe von 0.73 m. Die Lage und 
Ausdehnung der Kabelkabine ist in beiliegendem Situationsplan, Massstab 1:500, mit roter Farbe 
eingezeichnet.

Der beiliegende Situationsplan wird von den Parteien unterzeichnet und bildet integrierenden Bestandteil 
dieses Dienstbarkeitsvertrages.
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4. Grundbucheintrag

Dieses Recht ist als Personaldienstbarkeit wie folgt in das Grundbuch einzutragen:

Auf LIG Möhlin / 256:
Last: Baurecht für Niederspannungs-Kabelkabine inkl. Kabelanlage, mit Zutrittsrecht, übertragbar bis 

30.06.2075
z.G. AEW Energie AG, Aarau, UID CHE-105.981.944

C. OBLIGATORISCHE BESTIMMUNGEN

1. Entschädigung

Für die Einräumung der vorgenannten Dienstbarkeit entrichtet die AEW folgende Entschädigung an die 
Grundeigentümerschaft:

Pauschal CHF 800.00 (in Worten: achthundert Schweizer Franken und null Rappen).

2. Zahlungsmodalitäten

Die Entschädigung ist innert 30 Arbeitstagen seit Eintragung dieser Urkunde im Grundbuch (Tagebuch) zur 
Zahlung fällig. Die Grundeigentümerschaft hat der AEW die Kontoverbindung ausserhalb dieses Vertrages 

mitgeteilt.

3. Kulturschäden

Bei Bau-, Unterhalts- oder Umbauarbeiten durch die AEW entstehende Kulturschäden oder allenfalls zu 
entfernende Bäume werden in Absprache mit den jeweiligen Eigentümern von LIG Möhlin / 256 wieder in den 

Ursprung gestellt oder vergütet.

4. Haftung

Die AEW haftet den jeweiligen Eigentümern von LIG Möhlin / 256 gemäss der jeweils geltenden Gesetzgebung 
für den Schaden, der durch Bau und Betrieb der Niederspannungs-Kabelkabine entsteht.

5. Schutz der Anlagen und Leitungen

Ohne ausdrückliche Bewilligung der AEW dürfen während der Dauer des Bestandes der Anlagen und 
Leitungen in deren Umfeld (je 0.5 m links und rechts von Anlagen und Leitungen) keine ober- oder unterirdische 
Bauten erstellt oder tiefwurzelnde Bäume, Sträucher, etc. gepflanzt werden. Bei Arbeiten und Installationen 
(wie Aufschüttungen oder Abtragungen des Terrains, Grabungen) zeigen die jeweiligen Eigentümer von LIG 
Möhlin / 256 dies mindestens 10 Tage vor Beginn der AEW schriftlich an. Die AEW wird sodann die Zulässigkeit 
und die Ausführung überprüfen und allenfalls auf eigene Kosten die zur Verhütung von Unfällen oderStörungen 
nötigen Schutzmassnahmen vornehmen lassen.

Die jeweiligen Eigentümer von LIG Möhlin / 256 verpflichten sich, vor einer baulich veränderten 
Benützungsweise von LIG Möhlin / 256 die AEW rechtzeitig schriftlich zu benachrichtigen. Sollte die 
Überbauung oder eine sonstwie veränderte Benützungsweise des belasteten Grundstückes während der 
Dauer des Vertrages durch die Anlage oder Leitungen verunmöglicht oder wesentlich erschwert werden, 
übernimmt grundsätzlich die Dienstbarkeitsberechtigte analog Art. 693 ZGB die Verlegungskosten. Die 
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jeweiligen Eigentümer von LIG Möhlin / 256 sind bei einer Verlegung verpflichtet, die Erstellung der neuen 
Anlage und die neue Leitungsführung an einem geeigneten Ort auf LIG Möhlin / 256 zu gestatten.

6. Eigentum

Die zur Niederspannungs-Kabelkabine zugehörigen Leitungen und Apparaturen stehen im Eigentum der AEW 
oder der von ihr berechtigten Personen.

7. Rückbau

Bei Stilllegung der Anlage verpflichtet sich die AEW, die Niederspannungs-Kabelkabine zu entfernen und den 
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Im Grundbuch eingetragene Rechte sind zu löschen.

8. Vorrang des öffentlichen Rechts

Die Urkundsperson hat die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass die öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen dieser privatrechtlichen Vereinbarung vorgehen.

9. Überbindung auf Rechtsnachfolger

Die in diesem Dienstbarkeitsvertrag begründeten Rechte und Pflichten sind auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
überbinden (mit Weiterüberbindungspflicht), unter Schadenersatzpflicht im Unterlassungsfälle.

D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Ausfertigung

Diese Urkunde wird in einem Original-Papier-Exempiar ausgefertigt. Für die Parteien werden beglaubigte 
Kopien in der von ihnen gewünschten Anzahl erstellt.

2. Instruktion der Urkundsperson

Die Urkundsperson wird beauftragt und ermächtigt, diese Urkunde und alle damit im Zusammenhang 
stehenden Vorgänge (wie bspw. Namenskorrekturen oder-änderungen, etc.) dem Grundbuchamt Laufenburg 
zur Eintragung anzumelden. Dafür erstellt die Urkundsperson eine elektronische Ausfertigung der Urkunde und 
übermittelt diese an das Grundbuchamt; die Original-Papier-Urkunde verbleibt in ihren Akten. Allfällige 
Verfügungen des Grundbuchamtes sind der Urkundsperson zuzustellen; sie ist ermächtigt, allfällige 
Beschwerdeverzichte zu erklären.

3. Kosten dieser Urkunde

Die im Zusammenhang mit dieser Urkunde anfallenden Kosten (Grundbuchamt, Notariat, etc.) werden von der 
AEW Energie AG getragen.
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Mit vorstehendem Entwurf einverstanden.

Ort / Datum:

Entwurf

Römisch-katholisch Kirchgemeinde Möhlin AEW Energie AG

VORNAME NAME VORNAME NAME Giuseppe Tamburello


